
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gerald Loacker, Kollegin und Kollegen 

zum Bericht des Finanzausschusses (750 d.B.) 

über die Regierungsvorlage (684 d.B. und zu 684 d.B.) betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteu
er-gesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, 
das Glücksspielgesetz, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Normver
brauchsab-gabegesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, 
das Mineralölsteuer-gesetz 1995, das Ausfuhrerstattungsgesetz, das Finanz
ausgleichsgesetz 2008, das FTE-Nationalstiftungsgesetz, das Allgemeine Sozi
alversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpo
litik-Finanzierungsgesetz und das Krankenkassen-Strukturfonds-gesetz geän
dert werden (Steuerreformgesetz 2015/2016 - StRefG 2015/2016) und über den 
Antrag 69/A(E) der Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend mehr Einkommen durch Senkung der Lohnsteuer zur Stär
kung der Kaufkraft 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Finanzauschusses (750 d.B.) über die Regierungsvorlage 
(684 d.B. und Zu 684 d.B.) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkom
mensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuer-gesetz 1988, das Umgrün
dungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das 
Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Normverbrauchsab-gabegesetz, die Bun
desabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Mineralölsteuer-gesetz 1995, 
das Ausfuhrerstattungsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das FTE
Nationalstiftungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Ge
werbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversi
cherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz und das 
Krankenkassen-Strukturfonds-gesetz geändert werden (Steuerreformgesetz 
2015/2016 - StRefG 2015/2016) und über den Antrag 69/A(E) der Abgeordneten 
Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen betreffend mehr Einkom

,men durch Senkung der Lohnsteuer zur Stärkung der Kaufkraft geändert wird, 
angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

L Artikel I Z 3 lit b entfällt. 

11. Artikel I Z 38 lit a lautet wie folgt: "Die Überschrift lautet: "Forschungs- und Bil-
dungsprämien"" 

111. Artikel I Z 38 lit b lautet wie folgt: 

"Abs. 1 lautet: ,,(1) Steuerpflichtige, soweit sie nicht Mitunternehmer sind, und Gesell
schaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind, können 

a. eine Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung und eine Forschungsprä
mie für Auftragsforschung in Höhe von jeweils 12% der prämienbegünstigten For-
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schungsaufwendungen (-ausgaben) geltend machen. Die Prämien stellen keine Be
triebseinnahmen dar; § 6 Z 10 und § 20 Abs. 2 sind auf sie nicht anwendbar. 

b. eine Bildungsprämie in Höhe von 6% der Aufwendungen (Ausgaben) im Sinne des 
§ 4 Abs. 4 Z 8, die nicht Grundlage eines Bildungsfreibetrages sind, geltend ma
chen."" 

IV. In Artikel I Z 38 lit c wird in Abs. 4 nach dem 2. Satz folgender Satz eingefügt: 

"Werden Aufwendungen, für die eine Bildungsprämie geltend gemacht worden ist, 
vergütet, ist die Bildungsprämie im Ausmaß von 6% des als Betriebseinnahme anzu
setzenden.Vergütungsbetrages zurückzuzahlen." 

Begründung 

Ad I. bis IV. 

In Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit sind Einsparungen im Bereich Bildung - insbe
sondere auch im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung - ein absolut fal
sches Signal, denn Bildung ist und bleibt das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Mit
tel, die Unternehmen in die Qualifizierung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
investieren, wirken dabei präventiv. Qualifizierungsmaßnahmen durch berufsbezo
gene Aus- und Fortbildung sind ein arbeitsmarktpolitisch zentrales Element für 
Wachstum und Beschäftigung. Sie fördern die Wettbewerbsfähigkeit der österreichi
schen Wirtschaft und damit die Erwerbschancen der Beschäftigten. Sie sind volks
wirtschaftlich zu begrüßen und gerechtfertigt. 

Auch im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung wird in dem Kapitel 
"Wachstum und Beschäftigung" die "Weiterbildung aller Altersgruppen" als Ziel ange
führt. Erreicht werden soll dieses Ziel u.a. durch eine stärkere Unterstützung der Er
wachsenenfort- und -weiterbildung innerhalb und außerhalb des Betriebs sowie 
durch Motivation von Betrieben zur Bereitstellung von betrieblicher Weiterbildung. 

Die ersatzlose Streichung der steuerlichen Bildungsförderung läuft diesen Zielen klar 
zuwider. Die in den Erläuternden Bemerkungen angeführte Begründung, die Bil
dungsfreibeträge und die Bildungsprämie würden keine ausreichende Anreizwirkung 
für betriebliche Bildungsmaßnahmen entfalten und weitgehend Mitnahmeeffekte er
zeugen, ist nicht nachvollziehbar. Demnach sollen Bildungsfreibeträge und Bildungs
prämie beibehalten werden. 
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